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Zitat von karuna

Echt jetzt? Was ist denn ein Schulrätin? Das normale Klassenbuch kenne ich, da guckt
aber nur der Schulleiter rein. Und dass man etwas übt, wurde noch nie angekreidet, ich
dachte, das wäre normal in einer Schule 

Oh man, man wird doch immer wieder überrascht...

Sie hat nicht angekreidet, dass geübt wurde, sondern dass ich nicht genauer notiert habe, was
geübt wurde - also z. B. Addieren mit einem Übertrag, mit 2 Überträgen, mit der 0,
Klecksaufgaben, ...

Wochenplan, Stoffverteilungsplan und Schülerliste (also wo man Fehltage notiert), gehört zum
amtlichen Schriftwesen und muss jederzeit vorgelegt werden können.

Bei einer Kollegin hat der Schulrat, der zum Verbeamtungsbesuch kam, während des
Unterrichtsbesuchs eine Strichliste anhand des Wochenplans gemacht, wie viele Stunden
Richtig schreiben, Lesen, Sprache untersuchen, mündlicher rund schriftlicher Sprachgebrauch
sie gemacht hat, um ihr das - seine Meinung nach - Ungleichgewicht ihrer Schwerpunktsetzung
zu verdeutlichen.
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